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Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über eine Einbeziehung in 
die Zusatzversicherung in der Unfallversicherung 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) dankt für die Übermittlung eines Entwurfs einer Verord-

nung der Bundesministerin für Gesundheit über die Einbeziehung in die Zusatzversicherung 

in der Unfallversicherung. 

 

Der Verein „Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg“ hat einen Antrag auf Zu-

satzversicherung gemäß § 22a ASVG gestellt. Dadurch soll im Schadensfall die Bildung 

einer Versehrtenrente mit einer erhöhten Bemessungsgrundlage möglich sein. 

 

Der Verein hat dafür für jede zusatzversicherte Person einen Beitrag von Euro 1,16 pro 

Kalenderjahr zu entrichten. 

 

Darüber hinaus hat der Verein in späterer Folge die Möglichkeit einen erweiterten Versiche-

rungsschutz für seine Mitglieder zu beantragen, sodass sie auch bei allen gesetzlich über-

tragenen Aufgaben und satzungsmäßigen Tätigkeiten Versicherungsschutz genießen. 

 

Die BAK hat gegen den gegenständlichen Entwurf keine Einwände. 
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